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 Wien, am 20. November 2014 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0384-IM/a/2014 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2446/J betreffend 

"offene Fragen zur Ärzteausbildung im Zusammenhang mit der geplanten Novelle des 

Ärztegesetzes", welche die Abgeordneten Dr. Andreas F. Karlsböck, Kolleginnen und 

Kollegen am 24. September 2014 an mich richteten, stelle ich fest: 

 

 
Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

 

Die vorgesehene neue Strukturierung der postpromotionellen ärztlichen Ausbildung in 

Zeiten der Basisausbildung und fachbezogenen Ausbildung wird von sämtlichen 

Krankenanstaltenträgern administrativ und organisatorisch zu lösen sein. Die          

Medizinischen Universitäten sind nicht Träger der jeweiligen Krankenanstalten und die 

Durchführung der postgraduellen ärztlichen Ausbildung gehört nicht zu den Kernauf-

gaben von Lehre und Forschung der Medizinischen Universitäten. Allfällige durch die 

Neustrukturierung entstehende finanzielle Zusatzbelastungen werden Gegenstand von 

Verhandlungen der Medizinischen Universitäten mit den Krankenanstaltenträgern sein. 

 

 

Antwort zu den Punkten 3 bis 8 der Anfrage: 

 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums 

für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 

  

2366/AB 1 von 3

vom 20.11.2014 zu 2446/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



BMWFW-10.101/0384-IM/a/2014 Seite 2 von 3 

Antwort zu Punkt 9 der Anfrage: 

 

§ 49 Abs. 4 und 5 Ärztegesetz 1998 (ÄrzteG) i.d.g.F. regelt die „ärzterechtliche Ab-

deckung“ der Tätigkeit von Studierenden der Medizin unter Anleitung und Aufsicht der 

ausbildenden Ärzte. Eine allfällige Aufnahme weiterer ärztlicher Tätigkeiten in den 

Katalog des § 49 Abs. 5 Z 1 bis 4 ÄrzteG fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des 

Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Allerdings ist auf die 

Generalklausel des § 49 Abs. 5 Z 5 ÄrzteG zu verweisen. 

 

 

Antwort zu Punkt 10 der Anfrage: 

 

Die Entscheidung über die Beibehaltung oder Abschaffung der derzeitigen Be-

stimmungen betreffend die ärztliche Approbation stellt keinen Gegenstand der Voll-

ziehung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft dar. 

Grundsätzlich werden aber alle Vorhaben zur Verbesserung der Internationalisierung 

unterstützt. 

 

 

Antwort zu Punkt 11 der Anfrage: 

 

Die Frage der Auswirkungen der nunmehr vorgeschlagenen Änderung des Ärzte-

gesetzes im Hinblick auf die „Approbation für EU-Ärzte“ stellt keinen Gegenstand der 

Vollziehung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft dar. 

Allfällige Mehrkosten für einen ausbildungsbedingten Zusatzaufwand sind vom ent-

sprechenden Arbeitgeber zu tragen. 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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